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vorſchriftsmäßigen Stempelmarken verſehenen Matrikſcheine U  ber die
einzelnen Im Stammbaume verzeichneten Fälle beiliegen, der Stamm—
baum beſtätigt werden könne, ohne fi  IV denſelben eine höhere als
die Beilage-Stempelmarke von 15 Kreuzern zu verwenden, iſt eine
irrige. Nicht der Umſtand, ob die Matrikenſcheine über die einzelnen
Matrikenfälle beiliegen oder ni ſondern der Umſtand, bb erne
ämtliche Fertigung beigeſetzt erſcheint oder nicht, ent—
cheidet über die Stempelpflicht des Stammbaumes.

Nicht ſo ſelten als lauben ollte, kommt der Verſuch
einer Eheſchließung zwiſchen Stiefeltern und Stiefkindern vor Ein
olcher Verſuch iſt mit einer ernſten Belehrung und Ermahnung als
völlig au  1  0 zurückzuweiſen.“

inz. Prof Dr Hiptma —

(Dispens von der Irregularität der Ver
ſtümmelung.) Ein Prieſter verlor den aumen und Zeigefinger

Er konnteder rechten and, In olge deſſen Er irregulär wurde.
nach dem Ze

iſſe ſeines Biſchofs die heil Meſſe leſen, aber
beim Brechen der Hoſtie mußte bu den Mittel und Ringfinger 9e
brauchen und die hei Communion mit der linken Hand austheilen,
was natürlich auffallend bar Nichtsdeſtoweniger Unterſtützte der
Biſchof dieſes Prieſters Bitte Dispens, daß . wenigſtens
privatim das heil er darbringen önne.

Die Concils⸗Congregation gewährte Iu der That (20 Mai 1882
die aus Gnade Inter der Bedingung, daß ETL entweder I
einem Privatoratorium oder, venn In der I  , 3u einer unde
celebrire, wenig Zolk anweſen 3u ſein eg

Dr iptmair.
XIX (Dispens —  von der rregularität wegen

ſchlechter Augen.) In Ordenscleriker, der ſchon die Gelübde
abgelegt, hekam ein Augenleiden, In olge eſſen CU nichts mehr
leſen durfte. Daher bat 6rn Dispens dieſer Irregularität,

die öheren Weihen empfangen 3u können, und zugleich auch
Dispens Breviergebet. Die Bitte ſtützte ſich auf die Hof  *

nung, daß das Leiden iellei doch nachlaſſen werde, da der itt  —
ſteller nach dem ärztlichen Zeugniſſe eine ehr Körperconſtitution
beſitze und von einen Obern die beſten Verwendungs⸗Zeugniſſe
vorlegen konnte.

Die Concils⸗Congregation entſchied unterm Dee 1882 In
Erwägung, daß der Bittſteller nicht vollſtändig blind, ſondern Ur
die lebenslänglichen Gelübde ſchon gebunden ſei, mit Rückſicht auf
die obgenannten Gründe und endlich auch M Anbetracht von ähn
lichen Präzedenzfällen, daß die Dispenſen zu gewähren eien. Er
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erhielt demgemäß die Erlaubniß, die Meſſe de Beata inter Aſſiſtenz
eines Prieſters oder Diakons 3u leſen und 0 des Breviers
andere Gebete nach der Beſtimmung einer Obern zu verrichten.
Acta VOI fasç. VIII

Dir iptmair.
Eheſcheidungs⸗Prozeß.) Jahre 1867

zwei vornehme Perſonen In Meſſina vor einem zu ihrer
Trauung delegirten Prieſter eine Ehe Nach der Hochzeit trat der
Mann allein eine Reiſe nach art und lehte erſt, nachdem Er
wieder zurückgekehrt war, mit ſeiner Frau m elicher Gemeinſcha
Im ahre 1868 aber entſtand zwiſchen eiden ern heftiger Zwiſt,
In olge deſſen beide Theile vor der weltlichen und geiſtlichen Be
Ou auf Trennung ihrer Ehe klagten. Die rau behauptete, ihre
Ehe ſei deshalb ungiltig, eil nich vor dem 3 U⸗
ſtän igen Pfarrer geſchl worden; denn die Delegation,
die der ſie trauende rieſter gehabt hat, war null und nichtig,weil ſie Jemand ausgeſtellt hat, der ſie nicht ausſtellen onnte.
Die Delegation ann nämlich von zwei Tten, von Syracus und
Palermo, weder ſie noch ihr fraglicher Mann einen Wohnſitz

Sie habe ſich immer In Catana aufgehalten und ſich erſt
1867 nach eſſina begeben, wo ſechs oder ſieben Tage nach ihrer
Ankunft die Hochzeit ſtattfand, eine Ausſage, die ſie durch Eid
und Zeugen beſtätigte.

Desgleichen werden auch vom Manne eweiſe angeführt, daß
auch EL weder In Syracus noch in Palermo ein omieil gehabt,
ſondern dasſelbe Iin Catana beſaß, von wo aber keine Delegation
erfolgt iſt

In der über dieſen Fall geführten Verhandlung ſuchte der
Vertreter der Partei auf Grund dieſer Behauptungen und der
Zeugenausſagen den angel des Wohnſitzes und Omi die Nichtig  2eit der Delegation zu beweiſen, In olge eſſen die Ehe als un
giltig ſich herausgeſtellt aben würde.

ein der defensor matrimonii darzuthun, daß der
Mann ſein Domieil in Palermo nicht aufgegeben nd zugleich in
Meſſina, wo die Trauung ſtattfand, ern Quaſidomicil ſich erworben
0 Es kann 10 Jemand mehrere eigentliche und uneigentliche
Wohnſitze haben. Die Abſicht, nicht mehr nach Palermo zurückzu⸗
kehren, nicht außer Zweifel und die Ausſagen der Zeugen
ſind ni zuverläſſig. ES gelang dem efenſor Ur die Erwägung
der verſchiedenartigſten mſtände dieſes Paares 0 viel 3u zeigen,
daß der Mangel jedweden Wohnſitzes ni ewieſen worden. Die
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